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Bildungsdirektion. Hochschule Luzern – FH Zentralschweiz (HSLU). Zentralschweizer Fach-
hochschul-Vereinbarung. Mehrjähriger Leistungsauftrag 2024-2027. Verabschiedung zuhan-
den der Kenntnisnahme durch den Landrat 

1 Sachverhalt 

1.1  

Der Kanton Nidwalden ist mit Beschluss des Landrates vom 28. März 2012 der Zentral-
schweizer Fachhochschul-Vereinbarung (ZFHV; NG 317.11) beigetreten worauf die ZFHV 
am 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. 

1.2  

Gemäss Art. 7 ZFHV erteilen die Trägerkantone der Hochschule Luzern – FH Zentralschweiz 
(HSLU) einen mehrjährigen Leistungsauftrag. Dieser ist von den Regierungen der Träger-
kantone zu genehmigen und den Parlamenten zur Kenntnis zu bringen.  

1.3  

Der Konkordatsrat HSLU verabschiedete den mehrjährigen Leistungsauftrag 2024-2027 für 
die Hochschule Luzern am 5. Juli 2023; dies unter Berücksichtigung der Stellungnahme der 
Interparlamentarischen Fachhochschulkommission gemäss Art. 16 Abs. 3b ZFHV. 

1.4  

Mit Beschluss vom 26. September 2023 genehmigte der Regierungsrat den Leistungsauftrag 
der HSLU und nahm den zugehörigen Bericht zur Kenntnis. 

1.5  

Mit Brief vom 17. Oktober 2023 wurden die Trägerkantone vom Präsidenten des Konkordats-
rats HSLU darüber informiert, dass die sechs Zentralschweizer Kantonsregierungen den 
mehrjährigen Leistungsauftrag genehmigt haben, wodurch dieser rechtswirksam wird. 
Gleichzeitig wurde darum gebeten, den Leistungsauftrag den Parlamenten bis Ende März 
2024 zur Kenntnis zu geben. 

2 Erwägungen 

Für die Erwägungen zum vorliegenden Leistungsauftrag wird auf den Regierungsratsbe-
schluss Nr. 520 vom 26. September 2023 verwiesen. 
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Beschluss 

Der Leistungsauftrag der Hochschule Luzern – FH Zentralschweiz (HSLU) für die Jahre 
2024-2027 sowie der zugehörige Bericht werden zuhanden des Landrates verabschiedet; 
dem Landrat wird beantragt, von diesem Leistungsauftrag Kenntnis zu nehmen. 

 
 
Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Landratssekretariat 
- Aufsichtskommission (AK) 
- Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV)  
- Fachhochschule Zentralschweiz, Konkordatsrat, Zürichstrasse 12, 6004 Luzern 
- Bildungsdirektion (elektronisch) 
- Direktionssekretariat Bildungsdirektion (ohne Anhänge) 
 
 
 
 
REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 
 
 
 
 
Landschreiber Armin Eberli 
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